
1426 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (1379 der Bei- Zu dieser Abänderung wird folgendes bemerkt: 
lagen): Bundesgesetz, mit dem das IAKW- Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes 

Finanzierungsgesetz' geändert wird hat in Änderung einer früheren Rechtsmeinung 
nunmehr diese Gesetzesstelle als nicht ausreichend 

.. ,Währ~n.d. dem Finanzlerungsges~tz, im . Jahre determiniert und daher' als verfassungsrechtlich 
1972' bedingt durch die erst am Beginn stehende bedenklich bezeichnet. 
Planung des Projekts nur eine 'erste grobe Kosten- Im Zu~ammenhang mit dem späteren Begut
schätzung zugrunde -gelegt wer~en konnte, be~ achtungsverfahren zum Energieanleihegesetz 1975 
ruht nunmehr der vorliegende Gesetzentwurf auf sind diese Bedenken präzisiert worden; ihnen 
detaillierten und 4urch Auftr:agsvergaben be~ wird durch d'iese. Änderung Rechnung getragen. 
~tätigtenKoste.nberechnungenunter Berück:sichti- . Nach. einer Debatte, an der sich außer dem 
gung qer vpraussichtlichen Kostenentwicklung bis Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Eduard 
z:u,m _B:iu~nde 1978. Ausgehend vonden für 1974 Mos er, Ing. Hob I,DDr. K ö n i g, Dok
errechneten Bauk()sten von S~4 Milliarden Schil- tor Sc h m i d t, DDr. Neu n e r, Ing. L e t
ling ergeben sich per 1978 solche von 6'6 Mil- maier, Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr, Kammer
lial'den Schilling. pa die Finanzienmg bis 1992 h oI er. und N i t tel sowie der Bundesminister 
Kosten von rund 6'2 Milliarden Schilling bedingt, . für' Bauten und Technik Mo s er (in Ver
e .. ~.geberi sich. Yoraussichtlich.e"Gesamtkosten von 

tretung des Bundesministers für Finanzen Dok
rund 12'8 Milliarden Schilling, die .sich 'jedoch tor Androsch) beteiligten, wurde der Gesetzent-
a:.il.f. 2i.'Jahre· verteilen; '.' . . " 

wurf unter Berücksichtigung des obgenannten Ab-
Der Finanz- und Budgetausschuß hat den er- änderungsantrages in der beigedruckten Fassung 

wähnten Gesetzentwur::f in seiner Sitzung am mit Stimmenmehrheit angenommen. 
14 .. Jänner; 1975 der Vorberatung unterzogen. Per Finanz- und' Budgetausschuß stellt somit 
Im ·ZugeseinerBeratungen sah sich der Ausschuß den An t rag, der' Nationalrat wolle dem 
auf Grund eines Abänderullgsantrages der Ab- a n g e s chI 0 s sen enG e set zen tw u cf 
geordneten Ing. Hob 1 und Genossen ver- die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
anlaßt, die Ziffern 5, 6 unq 7 der Regierungs
vorlage ersatzlos zu st~eid1en. 

Mühlbacher 
Berichterstatter 

Wien, am 14. Jänner 1975 

Dr. Tull 
Obmann 

'j. 
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2 1426 der Beilagen 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, . 
mit dem das IAKW-Finanzierungsgesetz ge

ändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 27. April 1972 betref
fend die Finanzierung des Internationalen Amts
sitz- und Konferenzzentrums Wien, BGBl. 
Nr. 150, wird. wie folgt ,geändert: 

1. Der Ahs. 1 des § 2 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bund hat der Aktiengesellschaft die 
Kosten der Planung, Errichtung, Erhaltung, Ver
waltung (einschließlich des Personal- und Sach
aufwandes) und Finanzierung des Internationalen 
Amtssitz- und KonferenzzentrumsWien bis zum 
Höchstbetrag von 12.800 Millionen Schilling in 
unmittelbar aufeinanderfolgenden Jahresteil
beträgen, beginnend mit dem Haushaltsjahr 1972, 
zu ersetzen, soweit diese Kosten nicht· durch 
eigene Einnahmen der Aktiengesellschaft abge
deckt werden können." 

2. Der Abs. 2 des § 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der vom Bund zu leistende Kostenersatz 
beträgt in den Jahren 

1972 und 1973 je 250 Millionen Schilling, 
1974 und 1975 je 350 Millionen Schilling, 
1976 500 Millionen Schilling, 
1977 und 1978 je 600 Millionen Schilling, 
1979 bis 1981 je 650 Millionen Schilling, 

1982 bis 1985 je 700 Millionen Schilling, 
1986 bis 1989 je 750 Millionen Schilling und 
beginnend mit dem Jahre . 
1990 je 800 Millionen Schilling." 

3. Der Abs.l des § 4pat Zu lauten: . 

,,(1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, für die v<'>nder Aktiengesellschaft 
zur Planung, Errichtung, Erhaltung, Verwaltung 
und Finanzierung des als Bundesgebäude zuer~ 
richtenden Internationalen Amtssitz· Und Konfe':' 
renzzentrums Wien im In- und Ausland durchzu
führenden Finanzoperationen (Aufnahine voti 
Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten)'die 
Haftung namens des BundesalsBürgeurid 
Zahlerigemäß § 1357 des alLgemeinen bürger
lichen Gesetzbuches zu übernehmen." . ' 

4. Im § 4 Abs.2 haben lit. a und bzu lauten: 

"a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag (Ge~ 
genwert) der Haftungen. 5100 Millionen 
Schilling an Kapital und .4800 Millionen 
Schilling an Zinsen und Kosten nicht über~ 
steigt; 

b) die Kreditoperation iinEinzeIfallden Be~ 
trag von 800 Millionen Schilling an Kapital 
und von 800 Millionen Schilling an Zinsen 
und Küsten nicht' übersteigt;". 

Artikel TI 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen hetraut. 
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